
 

 

 

 

 

 

 
Mitteilung Nr. 197 

 

 

An die Mitglieder der Ausgleichskasse für das 

schweizerische Bankgewerbe 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Zürich, im Dezember 2016 
 
 

Anwendung der Verordnungen (EG) Nr. 883/2004 und 987/2009 
zwischen der Schweiz und dem EU-Mitgliedstaat Kroatien ab dem         
1. Januar 2017 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Das Abkommen zwischen der Schweiz einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren 
Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit wird gemäss Bundesratsbeschluss vom         
16. Dezember 2016 auf den EU-Mitgliedstaat Kroatien ausgedehnt. Die Verordnungen (EG)       
Nr. 883/2004 und 987/2009 sind deshalb im Verhältnis zwischen der Schweiz und Kroatien ab dem    
1. Januar 2017 anwendbar. 
 
Die bestehenden EU-Formulare gelten auch im Verkehr mit Kroatien. 
 
Personen, die in Kroatien leben, können ab dem 1. Januar 2017 der freiwilligen Versicherung nicht 
mehr beitreten. Solche, die ihr zu diesem Zeitpunkt bereits angehören, können ihr höchstens bis 
zum 31. Dezember 2022 weiterhin angeschlossen bleiben. Personen, die am 1. Januar 2017 das 
50. Altersjahr bereits vollendet haben, können die Versicherung bis zu ihrem Eintritt in das 
ordentliche Rentenalter weiterführen. 
 
Diese Mitglieder-Information werden wir auch auf unserer Internet-Seite www.ak-banken.ch unter 
der Rubrik «Mitglieder-Informationen» publizieren. 
 
Für zusätzliche Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 

Ausgleichskasse für das 
schweizerische Bankgewerbe 
 
 
Daniel Cerf    Olaf Wolfensberger 
Kassenleiter    Abteilungsleiter Beiträge 

http://www.ak-banken.ch/

